
Öffentliche Bekanntmachung der öffent-
lichen Auslegung einer Änderung des 
Regionalen Flächennutzungsplanes der 
Planungsgemeinschaft Städteregion 
Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsen-
kirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und 
Oberhausen  
Die Änderung bezieht sich auf einen 
Bereich in der Stadt Bochum.  
 
Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 21.03.2022 
beschlossen:  
 
1.    das Plangebiet der Änderung 03 BO (Berliner 

Straße/Ottostraße) in die beiden Verfahren 03a BO 
(Berliner Straße) und 03b BO (Berliner Straße/ 
Ottostraße) aufzuteilen, 

 
2.    die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit sowie der öffentlichen Stellen, Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(Anregungen und diesbezügliche Stellungnahmen 
der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen, 

3.    auf der Grundlage des Planentwurfs die öffentliche 
Auslegung und Beteiligung der öffentlichen Stellen, 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange für das Änderungsverfahren 03a BO 
(Berliner Straße) zum RFNP durchzuführen. 

 

Der ca. 8,4 ha große Änderungsbereich 03a BO befindet 
sich in Bochum im Stadtbezirk Bochum-Wattenscheid 
zentral in den Gewerbegebieten Wattenscheid West und 
Fröhliche Morgensonne. Er liegt beiderseits der 
Friedrich-Lueg-Straße und zu einem kleinen Teil west-
lich der Burgstraße sowie südöstlich der Kreuzung 
Berliner Straße/Friedrich-Lueg-Straße/Wilhelm-Leithe-
Weg. 
Der RFNP-Änderungsbereich umfasst zusammenhän-
gende Sonderbauflächen - Sondergebiete, großflächiger 
Einzelhandel - / Allgemeine Siedlungsbereiche für 
zweckgebundene Nutzungen. Es sind Einzelhandelsbe-
triebe, produzierendes Gewerbe, Dienstleistungsbetrie-
be und Verkehrsflächen vorhanden. 
Intention der RFNP-Änderung ist es, die dargestellten 
bzw. festgelegten Sonderbauflächen/Sondergebiete 
großflächiger Einzelhandel in Anlehnung an die 
Zielsetzungen des Masterplans Einzelhandel Bochum 
(zuletzt 2017 als „Nachjustierung 2017“ politisch 
beschlossen) aufzugeben und in „Gewerbliche 
Bauflächen“ / „Bereiche für gewerbliche und industrielle 
Nutzungen (GIB)“ zu ändern und die Flächen wieder für 
andere gewerbliche Nutzungen zugänglich zu machen. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB), die Beteiligung der öffentlichen 
Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB jeweils i. V. m. § 13 

83

16. Mai 2022 Amtsblatt 9/2022

Amtsblatt für die 
Stadt Oberhausen

Stadt Oberhausen 
Pressestelle 

 
 

Rathaus 
46042 Oberhausen

Amtliche Bekanntmachungen

stadt 
oberhausen

INHALT 
Amtliche Bekanntmachungen 
Seite 83 bis 88



Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG 
NRW) sowie § 9 Raumordnungsgesetz (ROG). 
 
Die Öffentlichkeit sowie die öffentlichen Stellen, Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange können 
innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen 
zum ausliegenden Änderungsentwurf abgeben. Bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes soll die Frist gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB angemessen verlängert werden. 
 
Im Fall des Änderungsverfahrens 03a BO werden die 
Planunterlagen für die Dauer von einem Monat ausgelegt. 
Für eine Verlängerung der Regelfrist liegt kein wichtiger 
Grund vor (Planverfahren ohne besondere Komplexität). 
 
Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes 
hat Auswirkungen auf die Umwelt. Daher ist im Rahmen 
des o. g. Änderungsverfahrens gemäß § 8 Abs. 1 ROG 
i. V .m. § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) 
durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 
 
Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umwelt-
bezogene Informationen in Form des Umweltberichtes 
sowie von Stellungnahmen verfügbar. Darin sind 
umweltbezogene Informationen zu folgenden Themen 
enthalten und werden öffentlich ausgelegt: 
 
-      Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, 

Landschaft; Fläche; Boden; Wasser; Luft; Klima; 
Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; Kultur- und 
Sachgüter, Kulturelles Erbe; Natura-2000-/FFH-
Gebiete; Risiken durch schwere Unfälle oder 
Katastrophen; Wechselwirkungen und kumulative 
Auswirkungen 

-      Altlastenverdachtsflächen 
-      Bergbauliche Belange 
-      Bodendenkmalpflege 
-      Klimawandel/Klimaschutz 
-      Immissionsschutz 
 
Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, 
Begründung, Umweltbericht, Abwägungssynopse) sowie 
die nach Einschätzung der Gemeinden der Planungs-
gemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit  
 
vom 08.06. bis 08.07.2022 (einschließlich) 
 
in den Städten der Planungsgemeinschaft öffentlich aus. 
Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaß-
nahmen ist in einigen Städten eine Einsichtnahme nur 
nach telefonischer Voranmeldung möglich. 
 
In der Stadt Oberhausen können sie an den behördli-
chen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Bereich 5-1 - Stadtplanung, Technisches Rathaus Ster-
krade, Bahnhofstraße 66 (Eingang zurzeit nur über den 
Gebäudeteil D), Erdgeschoss, Zimmer A009 
 
Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 08:00 - 16:00 Uhr 
                          Freitag                        08:00 - 12:00 Uhr 
 
Im Interesse der Bevölkerung und des Personals der 
Stadtverwaltung Oberhausen wird aufgrund der COVID-
19-Pandemie um eine vorherige Terminvereinbarung 
unter folgendem Kontakt gebeten: 
 
Fachbereich 5-1-40/Planungsrecht und Verfahren  
Bahnhofstraße 66 
46145 Oberhausen 
 

per E-Mail: bauleitplaene@oberhausen.de 
telefonisch: 0208 825-2498, -2527, -3242 oder -3265 
 
Die Einsichtnahme ist nur durch eine Einzelperson mög-
lich. Sollte zwingend eine Begleitperson erforderlich sein, 
so ist dies vorher mit der genannten Auslegungsstelle 
abzusprechen. Der/die Besucher/in hat zum vereinbarten 
Termin einen Mund-/Nasenschutz zu tragen. Die 
Abstandsregeln sind einzuhalten. Weitere Rückfragen 
zur diesbzgl. Durchführung der öffentlichen Auslegung 
können ebenfalls unter dem genannten Kontakt erfolgen. 
 
Die Orte für die öffentlichen Auslegungen in den ande-
ren Städten der Planungsgemeinschaft sind den dorti-
gen Bekanntmachungen und den Internetseiten der 
Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen 
oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flächennut-
zungsplan in Essen (Tel.: 0201 88 61-210/-212) zu erfra-
gen. Auskunft in der Stadt Oberhausen erteilt: 
 
Dana Scheer, Tel.: 0208 825-3303 
E-Mail: dana.scheer@oberhausen.de 
 
Alle Planunterlagen mit den auszulegenden Unterlagen, 
der Inhalt der Bekanntmachung sowie die Beschluss-
vorlage können auch auf den Internetseiten der Städte-
region Ruhr http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/ 
cms/aenderungsverfahren.html eingesehen werden und 
sind zusätzlich über das zentrale Internetportal des 
Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de 
zugänglich. 
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur 
Begründung und zum Umweltbericht können während 
der Auslegungsfrist bis zum 08.07.2022 (einschließ-
lich) insbesondere schriftlich, zur Niederschrift oder per 
E-Mail 
 
- bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauord-

nung, Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungs-
plan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 Essen, 
E-Mail: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de 

 
- bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1- Stadtplanung, 

Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66 
(Eingang zurzeit nur über den Gebäudeteil D), 46145 
Oberhausen, E-Mail: bauleitplaene@oberhausen.de 

 
- oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben 

werden. 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben 
worden sind, können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.  
 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden 
geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr als 50 
Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch 
ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in 
das Ergebnis bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 - 
Stadtplanung, Technisches Rathaus Sterkrade, 
Bahnhofstraße 66 (Eingang zurzeit nur über den 
Gebäudeteil D), Raum A009, 46145 Oberhausen wäh-
rend der Dienststunden ermöglicht wird. 
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Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme ab-
geben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen 
Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirks-
vertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätz-
lich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die 
von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen per-
sonenbezogenen Daten bei den Städten der Planungs-
gemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. 
Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre 
Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städte-
region Ruhr 2030 unter: 
 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aende-
rungsverfahren.html 
 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine 
Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbe-
helfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können.  
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Oberhausen, 06.05.2022 
 
 
Schranz 
Oberbürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der öffent-
lichen Auslegung einer Änderung des Re-
gionalen Flächennutzungsplanes der Pla-
nungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 
der Städte Bochum, Essen, Gelsenkir-
chen, Herne, Mülheim an der Ruhr und 
Oberhausen  
Die Änderung bezieht sich auf einen 
Bereich in der Stadt Mülheim an der Ruhr.  
 
Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 21.03.2022 
beschlossen: 
 
1.    die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit sowie der öffentlichen Stellen, Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(Anregungen und diesbezügliche Stellungnahmen 
der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen, 

 
2.    auf der Grundlage des Planentwurfs die öffentliche 

Auslegung und Beteiligung der öffentlichen Stellen, 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange für das Änderungsverfahren 48 MH (Sport- 
und Freizeitanlagen Uhlenhorstweg) zum RFNP 
durchzuführen: 

Der Änderungsbereich 48 MH befindet sich in Mülheim 
an der Ruhr im Stadtteil Broich und umfasst eine Fläche 
von ca. 5,7 ha. Am nördlichen Rand des Broich-
Speldorfer Waldes gelegen, kennzeichnet er den 
Übergang zwischen Freiraum und Siedlungsraum. Die 
Umgebung ist geprägt durch Waldflächen, die teilweise 

von locker bebauter Wohnbebauung auf großzügigen 
und stark durchgrünten Grundstücken durchsetzt sind. 
 
Aufgrund der bestehenden Sport- und Freizeitflächen 
mit untergeordneten Gebäuden ist der Änderungs-
bereich anthropogen überformt und baulich geprägt. Die 
großzügigen Sportanlagen des ansässigen Hockey- und 
Tennisvereins sowie z. T. denkmalgeschützten Pferde-
haltungs- und Reitanlagen sollen als Sport- und Freizeit-
standort im RFNP gesichert werden. Gleichzeitig sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen 
werden, dass sich die vorhandenen Nutzungen im Sinne 
einer bestandsorientierten Planung auf den bestehen-
den Flächen angemessen weiterentwickeln können. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB), die Beteiligung der öffentlichen 
Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB jeweils i. V. m. § 13 
Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG 
NRW) sowie § 9 Raumordnungsgesetz (ROG). 
 
Die Öffentlichkeit sowie die öffentlichen Stellen, Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange können 
innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen 
zum ausliegenden Änderungsentwurf abgeben. Bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes soll die Frist gemäß 

§ 3 Abs. 2 BauGB angemessen verlängert werden. 
Im Fall des Änderungsverfahrens 48 MH werden die 
Planunterlagen für die Dauer von einem Monat ausge-
legt. Für eine Verlängerung der Regelfrist liegt kein wich-
tiger Grund vor (Planverfahren ohne besondere 
Komplexität).
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Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes 
hat Auswirkungen auf die Umwelt. Daher ist im Rahmen 
des o. g. Änderungsverfahrens gemäß § 8 Abs. 1 ROG 
i. V. m. § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) 
durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 
 
Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umwelt-
bezogene Informationen in Form des Umweltberichtes, 
von Gutachten, Fachbeiträgen sowie Stellungnahmen 
verfügbar. Darin sind umweltbezogene Informationen zu 
folgenden Themen enthalten und werden öffentlich aus-
gelegt: 
 
-      Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, 

Landschaft; Fläche; Boden; Wasser; Luft; Klima; 
Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; Kultur- und 
Sachgüter, Kulturelles Erbe; Natura-2000-/FFH-
Gebiete; Risiken durch schwere Unfälle oder 
Katastrophen; Wechselwirkungen und kumulative 
Auswirkungen 

-      Gutachten: Artenschutzprüfung Stufe I 
-      Wald/Gehölzbestand 
-      Geschützte Baudenkmäler 
-      Quellen/Quellgebiete 
-      Altablagerungen  
-      Lärmaktionsplan 
 
Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Be-
gründung, Umweltbericht, Abwägungssynopse) sowie 
die nach Einschätzung der Gemeinden der Planungs-
gemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit  
 
vom 08.06. bis 08.07.2022 (einschließlich) 
 
in den Städten der Planungsgemeinschaft öffentlich aus. 
Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaß-
nahmen ist in einigen Städten eine Einsichtnahme nur 
nach telefonischer Voranmeldung möglich. 
 
In der Stadt Oberhausen können sie an den behördli-
chen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Bereich 5-1 - Stadtplanung, Technisches Rathaus Ster-
krade, Bahnhofstraße 66 (Eingang zurzeit nur über den 
Gebäudeteil D), Erdgeschoss, Zimmer A009 
 
Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 08:00 - 16:00 Uhr 
                          Freitag                        08:00 - 12:00 Uhr 
 
Im Interesse der Bevölkerung und des Personals der 
Stadtverwaltung Oberhausen wird aufgrund der COVID-
19-Pandemie um eine vorherige Terminvereinbarung 
unter folgendem Kontakt gebeten: 
 
Fachbereich 5-1-40/Planungsrecht und Verfahren  
Bahnhofstraße 66 
46145 Oberhausen 
 
per E-Mail: bauleitplaene@oberhausen.de 
telefonisch: 0208 825-2498, -2527, -3242 oder -3265 
 
Die Einsichtnahme ist nur durch eine Einzelperson mög-
lich. Sollte zwingend eine Begleitperson erforderlich 
sein, so ist dies vorher mit der genannten Auslegungs-
stelle abzusprechen. Der/die Besucher/in hat zum ver-
einbarten Termin einen Mund-/Nasenschutz zu tragen. 
Die Abstandsregeln sind einzuhalten. Weitere Rückfra-
gen zur diesbzgl. Durchführung der öffentlichen Aus-
legung können ebenfalls unter dem genannten Kontakt 
erfolgen. 

Die Orte für die öffentlichen Auslegungen in den ande-
ren Städten der Planungsgemeinschaft sind den dorti-
gen Bekanntmachungen und den Internetseiten der 
Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen 
oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flächennut-
zungsplan in Essen (Tel.: 0201 88 61-210/-212) zu erfra-
gen. Auskunft in der Stadt Oberhausen erteilt: 
 
Dana Scheer, Tel.: 0208 825-3303 
E-Mail: dana.scheer@oberhausen.de 
 
Alle Planunterlagen mit den auszulegenden Unterlagen, 
der Inhalt der Bekanntmachung sowie die Beschluss-
vorlage können auch auf den Internetseiten der Städte-
region Ruhr http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/ 
cms/aenderungsverfahren.html eingesehen werden und 
sind zusätzlich über das zentrale Internetportal des 
Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de 
zugänglich. 
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur 
Begründung und zum Umweltbericht können während 
der Auslegungsfrist bis zum 08.07.2022 (einschließ-
lich) insbesondere schriftlich, zur Niederschrift oder per 
E-Mail 
 
- bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauord-

nung, Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungs-
plan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 Essen, 
E-Mail: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de 

 
- bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 - Stadtplanung, 

Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66 
(Eingang zurzeit nur über den Gebäudeteil D), 46145 
Oberhausen, E-Mail: bauleitplaene@oberhausen.de 

 
- oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben 

werden. 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben 
worden sind, können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden 
geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr als 50 
Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch 
ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in 
das Ergebnis bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 - 
Stadtplanung, Technisches Rathaus Sterkrade, 
Bahnhofstraße 66 (Eingang zurzeit nur über den 
Gebäudeteil D), Raum A009, 46145 Oberhausen wäh-
rend der Dienststunden ermöglicht wird. 
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme ab-
geben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen 
Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirks-
vertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätz-
lich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme.  
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die 
von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen per-
sonenbezogenen Daten bei den Städten der Planungs-
gemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. 
Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und 
Ihreechte erhalten Sie auf der Internetseite der 
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Städteregion Ruhr 2030 unter:  
 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aende-
rungsverfahren.html 
 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine 
Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbe-
helfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Oberhausen, 06.05.2022 
 
 
Schranz 
Oberbürgermeister 
 
 

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen 
GmbH, Buschhausener Str. 149, 46049 
Oberhausen 
 
Gem. § 52 Abs. 2 GmbHG in Verbindung mit §§ 5 und 11 
des Gesellschaftsvertrages wird hiermit Folgendes 
bekannt gemacht: 
 
In der Aufsichtsratssitzung am 31.03.2022 wurde 
 
       Frau Ulrike Willing-Spielmann  
 
zur Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. 
 
Für Frau Ulrike Willing-Spielmann wurde in gleicher 
Sitzung  
 
       Herr Guido Hanning 
 
zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. 
 
Oberhausen, 05.04.2022 
 
 
WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH 
Die Geschäftsführung 
 
 
Karsten Woidtke                                   Andreas Kußel 
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Fotografin unter Musikern 

LINDA McCARTNEY 
The Sixties and more 
15. 5.–11. 9. 2022
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Konrad-Adenauer-Allee 46   D-46049 Oberhausen täglich 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen www.ludwiggalerie.de
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Die Artothek gibt den Benutzenden die Möglichkeit, 
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 11,-- 
Euro, für sechs Monate 22,-- Euro je Kunstwerk) 
auszuleihen. 
 
Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der 
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des 
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises 
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des 
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der 
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises 
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des 
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich. 
 
Nächste Ausleihe: 

Donnerstag, 2. Juni 2022 

Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, 

Konrad-Adenauer-Allee 46 

 
Auskunft: 

Bereich 0-8 Kunst/Artothek, Tel. 0208 41249-22 

Ausleihe von Kunstwerken

 

 

 

 

 

 

 

 

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt 

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse 

für Kinder ab vier Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule), 

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch. 

 

Die Teilnehmenden werden durch ein differenzier-

tes Angebot verschiedenster Motive und Techniken 

mit der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucks- 

möglichkeit bekannt gemacht. 

 

Jede/r Teilnehmende arbeitet entsprechend ihren/ 

seinen Neigungen, Interessen und Fähigkeiten 

ohne Vorgabe von Aufgabenstellungen. Die 

Gruppenleitungen stehen dabei beratend zur Seite. 

Es sollen keine festgesetzten Ziele erreicht werden. 

 

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen 

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich. 

 

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen. 

 

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte 

untereinander und fördern das Sozialverhalten der 

Gruppe. 

 

Vormerkungen für die Aufnahme im Oktober 2022 

nimmt der Bereich 0-8 Kunst/Malschule, Tel. 0208 

41249-22, montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr 

entgegen.

Malschule 

für Kinder 

und Jugendliche
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